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COS-BV-109/2005 
 
 

28.02.2005 
Bürgermeisterin 

Bürgermeisterbereich 

 

Betreff: 

Übertragung von Aufgaben des eigenen Wirkungskreises zur Erfüllung an die 
Verwaltungsgemeinschaft Coswig (Anhalt) 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Da fü r Dagegen Enthaltung

 10.03.2005 Hauptausschuss 8 7 0 7 0 0 
 
 

 14.04.2005 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

21 20 0 20 0 0 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, folgende Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt Coswig 
(Anhalt) an die VWG Coswig (Anhalt) zur Erfüllung zu übertragen. 
 

• Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen und sonstige 
Verwaltungstätigkeiten im eigenen Wirkungskreis 

• Die Aufgaben der Schiedsstelle 
• Die Aufgaben des Fundbüros/Fundtierangelegenheiten. 
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Beschlussbegründung: 
 
Entsprechend § 77 Abs. 2 GO LSA führt die Verwaltungsgemeinschaft mit Zustimmung des 
Gemeinschaftsausschusses Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der 
Mitgliedsgemeinden durch, wenn alle oder einzelne Mitgliedsgemeinden diese der 
Verwaltungsgemeinschaft übertragen. Die Gemeinschaftsvereinbarung der VWG Coswig 
(Anhalt) vom 02.07.1997, zuletzt geändert durch die Ersatzvornahme des Landkreises vom 
18.01.2005, sieht keine Übertragung von Aufgaben vor.  
Dies soll per Beschluss in allen Mitgliedsgemeinden geändert werden.  
 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 
 
 

 

 


